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Regelungen für die 

Aufenthaltsräume der Schüler  
und  

Aufgaben der Aufsicht führenden Lehrer 

 
1. Aufenthaltsräume für Schüler: 
 Während Freistunden können sich Schülerinnen und Schüler in 

der Bibliothek beschäftigen (Mo ab 8 Uhr, Di – Fr ab 9 Uhr). 

 In der Mittagspause können Schülerinnen und Schüler  

o in der Mensa ein Mittagessen einnehmen. (KS auch in A4) 

o selbst mitgebrachtes Essen in den Räumen  

A1 (Kl. 5+6), A2 (Kl. 7+8), A3 (Kl. 9+10) und A4 (KS 1+2) 

konsumieren und sich dort aufhalten. 

o sich in der Bibliothek aufhalten und in ZI 107 still arbeiten. 

o sich am Mo, Di und Mi in der Sporthalle betätigen 

(Betreuung: Jugendbegleiterin). 

 Die Aufenthaltsräume müssen sauber hinterlassen werden. 

 Alle anderen Räume werden nach der 6. Stunde abgeschlossen. 

 Die Flure sind keine Aufenthaltsräume. 

 

2. Aufgaben der Aufsicht führenden Lehrer: 
 Die Aufsicht im Schulhof soll auch den erweiterten Pausenbereich 

in den Ehinger Anlagen einbeziehen. 

 Die Aufsicht im Anbau soll auch den Stand der Bäckerei Staib in 

der Cafeteria im Auge behalten. 

 Die Mittagsaufsicht soll darauf achten, dass  

o alle Zimmer im Alt- und Neubau (außer Zi. 107) 

abgeschlossen sind, 

o sich die Schülerinnen und Schüler in den Aufenthaltsräumen 
ruhig und respektvoll verhalten und  

o die Schülerinnen und Schüler die Räume in Ordnung halten. 

 

 Wichtigste Aufgabe ist, Präsenz zu zeigen, damit sich die 

Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt fühlen.    


